
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für 
den Anleger über diesen Alternativen Investmentfonds (im Nach
folgenden „AIF“). Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesens
art dieses AIF und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir 
raten Ihnen zur genauen Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine 
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
1. Name des geschlossenen Publikums-AIF
ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Zwölfte Professional 
 Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft

Dieser AIF wird verwaltet von der ZBI Fonds ma nage ment AG 
(im Folgenden „KVG“), die zur ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe 
gehört.

2. Ziele und Anlagepolitik 

2.1. Einführung
Ziel des AIF ist die Erzielung von Erträgen aus Einnahmeüberschüssen 
aus der Bewirtschaftung und der Veräußerung von Immobilien und 
Anteilen an Immobilien Gesellschaften im Rahmen der bestehenden 
Anlagestrategie.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht noch nicht abschließend 
fest, in welche konkreten Anlageobjekte investiert werden soll (sog. 
„Blind Pool“). Der AIF ist somit noch nicht in Einklang mit den nach
folgend aufgeführten Anlagegrenzen und damit risikogemischt inves
tiert. Die Risikomischung des AIF wird innerhalb von 18 Monaten nach 
Vertriebsbeginn sichergestellt. Die Auswahl der Vermögensgegen
stände obliegt der KVG.

Die Investition gemäß der innerhalb der Anlagebedingungen fest
geschriebenen Anlagegrenzen wird nach Abschluss der Investitions
phase, d. h. 36 Monate nach Beginn des Vertriebs, herbeigeführt und 
bis zu dem Beginn der Liquidationsphase des AIF eingehalten werden. 
Der Grundsatz der Risikomischung bleibt hiervon unberührt.

Im Rahmen einer Reinvestitionsphase kann der AIF für einen Zeitraum 
von bis zu zwölf Monaten bis zu 100 % des Investmentvermögens in 
Bankguthaben halten, um es entsprechend der Anlagestrategie er
neut zu investieren. Bei einer Reinvestitionsphase handelt es sich um 
einen Zeitraum, in welchem keine Sachwerte in Form von Immobilien 
oder Anteile an ImmobilienGe sell schaften mehr gehalten werden 
und eine erneute Investition gemäß der in den Anlagebedingungen 
 aufgeführten Anlage grenzen vorgenommen wird. Die bestehende 
Anlage  strategie bleibt hiervon unberührt.

Die Dauer von Investitions und Reinvestitionsphase können jeweils 
durch Beschluss der Ge sell schafter mit 75 % der abgegebenen 
Stimmen um weitere zwölf Monate verlängert werden.

Die Anlageentscheidung wird auf Basis der in den Anlagebedingungen 
festgeschriebenen und nachfolgend dargestellten Investitions kriterien 
getroffen:

WESENTLICHE  
ANLEGERINFORMATIONEN
ZBI ZENTRAL BODEN IMMOBILIEN GMBH & CO.  
ZWÖLFTE PROFESSIONAL IMMOBILIEN HOLDING  
GESCHLOSSENE INVESTMENTKOMMANDITGESELLSCHAFT

• Mindestens 60 % des investierten Kapitals wird (mittelbar und un
mittelbar) in Sachwerte in Form von Immobilien und Immobilien 
Ge sell schaften angelegt. Der Fokus liegt auf der Nutzungsklasse 
Wohnen: Mindestens 55 % des investierten Kapitals wird in Wohn
immobilen, mindestens 5 % des investierten Kapitals in Gewerbe
immobilien vom Typ Büro, Praxis, Gastronomie und Handel an
gelegt. Sofern eine Investition in eine Immobilie erfolgt, die sowohl 
Wohnfläche wie auch gewerblich genutzte Flächen aufweist, erfolgt 
eine entsprechende prozentuale Zuweisung des jeweiligen Miet
flächenteils zur Gesamtquote der Nutzungsart.

• 100 % des in Sachwerten in Form von Immobilien und Immobilien
Ge sell schaften investierten Kapitals wird in Vermögens gegen stände 
mit Belegenheitsort in der Bundesrepublik Deutschland angelegt.

• Mindestens 60 % des investierten Kapitals wird in Vermögens
gegenstände angelegt, die in Städten mit mindestens 100.000 
Einwohnern oder in einem Umkreis von 50 km um solche Städte 
gelegen sind.

• Mindestens 60 % des investierten Kapitals wird in Immobilien mit 
einem jeweiligen Verkehrswert von mindestens EUR 250.000 an
gelegt.

• Eine Investition erfolgt dabei in Objekte, die im Erwerbszeitpunkt 
erstmals vermietet werden („Neubauten“) und Bestandsgebäude/
Altbauten. Der Anteil der Neubauten darf insgesamt 30 % des in
vestierten Kapitals nicht überschreiten.

• Der AIF darf zudem Gelddarlehen an ImmobilienGe sell schaften 
begeben, die ausschließlich der Finanzierung des Erwerbs von 
Sachwerten, d. h. Immobilien und Anteilen an ImmobilienGe sell
schaften dienen.

• Der AIF darf daneben Bankguthaben halten.

Der AIF darf nicht in Vermögensgegenstände investieren, die nach § 81 
Absatz 1 Nr. 1 KAGB verwahrt werden müssen.

2.2. Angaben zur Finanzierung

Die KVG darf Kredite bis zu einer Höhe von 150 % des aggregierten 
eingebrachten und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals des 
AIF, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämt
licher direkt oder indirekt von den Anlegern getragenen  Gebühren, 
Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung stehen, auf
nehmen, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich 
sind. Die Belastung vorbenannter Vermögensgegenstände sowie die 
Abtretung und Belastung von Forderungen aus Rechtsverhältnissen, 
die sich auf diese Vermögensgegenstände beziehen, sind bis zu einer 
Höhe von 150 % des aggregierten eingebrachten und noch nicht ein
geforderten zugesagten Kapitals des AIF, berechnet auf der Grundlage 
der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den 
Anlegern getragenen Gebühren, Kosten und Aufwendungen für An
lagen zur Verfügung stehen, grundsätzlich zulässig.

Diese Begrenzungen gelten nicht während der Dauer des erstmaligen 
Vertriebs, längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab 
Beginn des Vertriebs.



    Instandhaltung der Immobilien kann teurer werden als geplant. 
Die  Immobilien selbst können durch Feuer, Sturm oder andere 
 Ereignisse beschädigt werden. Ihr Wert kann auch, z. B. wegen 
unvorhergesehener Altlasten oder Baumängel, sinken. Es können 
zudem ungeplante Kosten für die Mieterakquisition anfallen. Auch 
rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen können sich ver
ändern und negative Auswirkungen auf den Ertrag des AIF haben.

•  Fremdfinanzierung: 
  Der AIF finanziert die Immobilien und Beteiligungen an Immo bilien

Ge sell schaften zum Teil mit Fremdkapital. Diese Finanzierungen 
sind unabhängig von der Einnahmesituation des AIF zu bedienen. 
Durch die Fremdfinanzierung erhöht sich bei positivem Verlauf des 
AIF dessen Rentabilität, bei negativem Verlauf führen die laufenden 
Zins und Tilgungsforderungen dazu, dass das Eigenkapital des AIF 
schneller aufgezehrt wird („Hebeleffekt“).

•  Insolvenzrisiko / Fehlende Einlagensicherung:
  Der AIF kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung ge

raten. Dies kann der Fall sein, wenn der AIF geringere Einnahmen 
und/oder höhere Ausgaben als erwartet zu verrechnen hat. Die 
daraus folgende Insolvenz des AIF kann zum Verlust der Einlage 
des Anlegers führen, da der AIF keinem Einlagensicherungssystem 
angehört.

•  Allgemeines Haftungsrisiko:
  Anleger, die sich als Kommanditisten beteiligen, haften direkt 

gegen über Gläubigern des AIF in Höhe ihrer im Handelsregister 
eingetragenen Haftsumme. Anleger, die als Treugeber beteiligt 
sind, haften zwar nicht unmittelbar. Sie sind durch ihre Ausgleichs
verpflichtung gegenüber dem Treuhänder den Kommanditisten 
jedoch wirtschaftlich gleichgestellt und haften somit indirekt. Die 
Haftsumme entspricht für jeden Anleger pauschal EUR 500. Hat 
der Anleger seine Einlage mindestens in Höhe dieser Haftsumme 
geleistet, ist seine persönliche Haftung ausgeschlossen. Die persön
liche Haftung des Anlegers kann unter Umständen wieder auf
leben. Dies ist der Fall, wenn die Fondsgesellschaft Auszahlungen 
an den Anleger vornimmt, die nicht durch entsprechende Gewinne 
gedeckt sind, und damit Teile der Einlage des Anlegers an diesen 
zurückzahlt. Soweit dadurch die Einlage unter die eingetragene 
Haftsumme sinkt, haftet der Anleger bis maximal in der Höhe der 
Haftsumme.

  Daneben ist das Risiko einer Haftung des Anlegers gegenüber 
dem AIF („Innenhaftung“) zu berücksichtigen. Dieses besteht, 
soweit der Anleger Auszahlungen erhalten hat, die nicht durch 
entsprechende Gewinne des AIF gedeckt sind und im Ergebnis 
zu einer Unterkapitalisierung der Komplementär GmbH des AIF 
führen. Die Haftung im Innenverhältnis ist nicht auf die im Handels
register eingetragene Haftsumme begrenzt.

  Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen und kann 
auch nicht durch Ge sell schafterbeschluss begründet werden.

•  Eingeschränkte Handelbarkeit / Kein Recht auf Rückgabe  
der Beteiligung:

  Eine Veräußerung des Anteils durch den Anleger ist zwar grund
sätzlich rechtlich möglich, insbesondere über sogenannte Zweit
marktplattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und 
der Zustimmungsbedürftigkeit der KVG zum Verkauf ist die Ver
äußerbarkeit eines Anteils jedoch nicht sichergestellt.

  Der Anleger hat kein Recht seine Beteiligung zurückzugeben. Davon 
unberührt bleibt das ihm zustehende (gesetzliche) Recht zur außer
ordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund.

•  Maximales Risiko:
  Das maximale Risiko eines Anlegers besteht, neben dem Total

verlust seiner Kommanditeinlage nebst Ausgabeaufschlag zuzüg
lich  vergeblicher Aufwendungen für Nebenkosten und etwaiger 
Steuerzahlungen nebst Zinsen, im Verlust seines sonstigen Privat
vermögens. Im Falle einer Fremdfinanzierung seiner Beteiligung 
kann dies in letzter Konsequenz auch zur Privatinsolvenz des 
 Anlegers führen. Deshalb ist die Beteiligung an dieser Anlage nur 
als Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet.

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung ein 
langfristiges Engagement ein. Er sollte daher bei seiner Anlageent
scheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Diese 
können an dieser Stelle nicht vollständig und abschließend erläutert 
werden. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich 
dem Verkaufs prospekt (Kapitel 6) zu entnehmen.

Es dürfen von der KVG im Rahmen der Verwaltung des AIF Geschäfte, 
die Derivate zum Gegenstand haben, nur zu Absicherungszwecken der 
von dem AIF gehaltenen Vermögensgegenstände gegen einen Wert
verlust getätigt werden. Ein Einsatz von Derivaten darf daher nur dem 
Werterhalt des Fondsvermögens dienen, nicht jedoch mit dem Ziel 
erfolgen, eine Hebelwirkung zu erzielen.

Die Nebenkosten beim Kauf und Verkauf von Immobilien und Anteilen 
an ImmobilienGe sell schaften („Transaktionskosten“) trägt der AIF. 
Diese sind unter Ziffer 4 „Kosten“ dargestellt und entstehen zusätz
lich zu den unter dieser Ziffer aufgeführten weiteren Positionen und 
können sich erheblich auf die Rendite des AIF auswirken.

2.3. Wesentliche Merkmale der Investition
Die Anlagestrategie des AIF sieht die Erzielung von Erträgen aus Ein
nahmeüberschüssen aus der Bewirtschaftung und der Veräußerung 
von Immobilien und Anteilen an ImmobilienGesellschaften vor.
Darüber hinaus verfügbare Liquidität der Ge sell schaft, insbesondere 
aus erzielten Veräußerungsgewinnen, soll dreimal jährlich an die An
leger ausgezahlt werden.

Anleger beteiligen sich an dem AIF, einer geschlossenen Invest
mentkommanditgesellschaft, mittelbar als Treugeber über die Er
langer Consulting GmbH. Aus dieser unternehmerischen Beteiligung 
erwachsen Rechte (insbesondere Informations , Kontroll und 
Mitsprache rechte, wie z. B. bei Änderung der Anlagebedingungen) und 
Pflichten (insbesondere Einzahlung der Einlage, Haftung).

Die Mindesteinlage beträgt grundsätzlich EUR 25.000,00, zzgl. 5 % Aus
gabeaufschlag hiervon. Die KVG ist berechtigt, im Wege der Einzelfall
entscheidung für max. 25 % des gezeichneten Kapitals eine niedrigere 
Einlagesumme in Höhe von jeweils mindestens EUR 10.000,00, zzgl. 
5 % Ausgabeaufschlag, zu akzeptieren. Die Kapital einlage muss in 
jedem Fall durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

Die Laufzeit des AIF ist befristet bis zum Ende des sechsten Jahres 
nach Beendigung der Zeichnungsphase. Diese endet grundsätzlich 
zum 31. 12. 2019, kann jedoch bis zum 31. 12. 2020 verlängert werden, 
so dass auch die Laufzeit des AIF erst zu diesem Zeitpunkt beginnt. Die 
Ge sell schaft kann durch Ge sell schafterbeschluss, der der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf, um bis zu drei Jahre ver
längert werden, wenn nach Einschätzung der KVG eine Liquidation 
nach Ablauf des vorgenannten Zeitraumes aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht im Interesse der Anleger liegt. Sie wird nach Ablauf 
dieser Dauer aufgelöst und abgewickelt (liquidiert). Der Anleger hat 
kein Recht, seine Beteiligung zurück zugeben. Gesetzliche Rechte zur 
außerordentlichen Kündigung bleiben hiervon unberührt.

Empfehlung: Dieser AIF ist nicht für Anleger geeignet, die ihr 
Geld vor Ende der Laufzeit des AIF wieder zurückziehen wollen. 
Die Fondslaufzeit dauert mindestens bis zum Ende des sechsten 
Jahres nach Beendigung der Zeichnungsphase an.
3. Risiko- und Ertragsprofil
Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis (Gewinn 
und Verlust) des AIF gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der 
vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in den AIF birgt neben 
der Chance auf Erträge auch Verlustrisiken.

Folgende Risiken können die Wertentwicklung des AIF und damit das 
Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. Die beschriebenen Risiken 
können einzeln oder kumulativ auftreten. Bei negativer Entwicklung 
besteht daher das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines 
eingesetzten Kapitals sowie eine Verminderung seines sonstigen Ver
mögens erleidet.

•  Geschäftsrisiko / Spezifische Risiken  
der Vermögensgegenstände:

  Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um eine unter
nehmerische Beteiligung. Deren wirtschaftlicher Erfolg hängt 
maßgeblich von den zu tätigenden Investitionen ab und kann 
nicht vorhergesehen werden. Weder der AIF noch die KVG können 
Höhe und Zeitpunkt der an die Anleger zu leistenden Zuflüsse zu
sichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von ver
schiedenen Einflussfaktoren ab, insbesondere der Entwicklung des 
jeweiligen Marktes, welche nicht vorhersehbar ist.

  Die Erträge des AIF können insbesondere infolge von Leer
ständen oder zahlungsunfähigen Mietern sinken oder ausfallen. 
Objektstandorte können an Attraktivität verlieren, so dass nur 
noch geringere Mieten und Verkaufserlöse erzielbar sind. Die



4. Kosten
Die ausführliche und vollständige Darstellung mit Erläuterungen der 
von dem AIF zu tragenden einmaligen und laufenden Kosten ist dem 
Verkaufsprospekt in Kapitel 8 zu entnehmen.

Aus den Kosten werden Vermarktung und Vertrieb sowie die laufende 
Verwaltung des AIF finanziert. Die anfallenden Kosten verringern die 
Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

• Ausgabeaufschlag1: 5 % der Kommanditeinlage 

Weitere einmalige Kosten, die dem AIF belastet werden:

• 10,98 % der gezeichneten Kommanditeinlage

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag der Kosten, der von dem 
AIF einmalig während der Zeichnungsphase für die Platzierungsgarantie, 
Marketing, Konzeption und Vertrieb (Initialkosten) zu leisten ist.

Kosten, die der AIF im Laufe des Jahres zu leisten hat:

• Laufende Kosten: max. 2,23 % p. a. des Nettoinventarwertes 
 (Prognose) 

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es 
sich um eine Kostenschätzung. Die prognostizierten laufenden Kosten 
(„Gesamtkostenquote“) basieren auf der für das erste Jahr nach 
 Abschluss der Platzierung (ohne die Inanspruchnahme einer mög
lichen Verlängerung), d. h. das Geschäftsjahr 2020, prognosti zierten 
Bemessungsgrundlage. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr 
schwanken. Der AIFJahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält 
Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Da die Veröffent
lichung dieser wesentlichen Anlegerinformationen mit Start der Zeich
nungsphase des AIF erfolgt, kann die Ausweisung der laufenden 
Kosten lediglich basierend auf einer Schätzung der wirtschaftlichen 
Daten der Fondsgesellschaft erfolgen.

Diese laufenden Kosten umfassen sämtliche vom Investmentver
mögen im Verlauf des Geschäftsjahres zu tragenden Kosten und 
Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert 
des Investmentvermögens, wobei die anfallenden Initial und Trans
aktionskosten, die Fremdkapitalkosten, die im Rahmen der Verwaltung 
von Immobilien bzw. ImmobilienGesellschaften entstehenden Bewirt
schaftungskosten sowie eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung in 
der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt sind. 

Kosten, die der AIF unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

Transaktionskosten: Dies sind Kosten, die die Ge sell schaft direkt  bzw. 
mittelbar über ihre Objektgesellschaften im Zusammenhang mit dem Er
werb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen zu tragen hat.

An die Wertentwicklung des AIF gebundene Gebühren: Die KVG kann 
für die Verwaltung des AIF je ausgegebenem Anteil ferner eine erfolgs
abhängige Vergütung in Höhe von bis zu 50 % (Höchstbetrag) des 
Betra ges erhalten, um den der Anteilwert am Ende der Abrechnungs
periode unter Berücksichtigung bereits aus Ausschüttungen geleisteter 
Auszahlungen die gezeichnete Kommanditeinlage zuzüglich einer jähr
lichen Verzinsung von 5,0 % p. a., jeweils berechnet ab dem vierten 
auf die Einzahlung des zu verzinsenden Kommanditkapitals folgenden 
Monatsersten, übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung). Die 
erfolgsabhängige Vergütung der KVG beträgt jedoch insgesamt höchs
tens bis zu 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des AIF 
in der Abrechnungsperiode. Die Abrechnungsperiode beginnt mit der 
Auflage des Investmentvermögens und ist nach der Veräußerung der 
Vermögensgegenstände beendet.

Einzelfallbedingt können dem Anleger individuelle Kosten  
wie folgt entstehen:

• Kosten bei einer Eintragung im Handelsregister;
• Kosten bei Erwerb oder Veräußerung des Anteils (z. B. Vermittlungs

kosten, Makler, Verwaltungskosten oder Steuerzahlungen);
• Kosten bei der Ausübung von Mitbestimmungs und Kontroll

rechten;
• Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft oder 

 Veräußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt kann die KVG vom 
Anleger Erstattung für notwendige Auslagen in nachgewiesener 
Höhe, jedoch nicht mehr als 10 % seines Anteilwertes, verlangen. 

1 Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der auf die Kommandit einlage erhoben 
wird. Der Anleger erhält Informationen über den aktuellen von ihm zu leistenden Aus
gabeaufschlag im Verkaufsprospekt (Kapitel 8.1.) bzw. von seinem Finanzberater bei 
seiner Bank bzw. Sparkasse oder einem sonstigen Vertriebspartner sowie im Rahmen 
der Beitrittserklärung.

5.  Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge 
 (Prognose)

Da ein Erwerb (und damit einhergehende Bewirtschaftung) von Ver
mögensgegenständen derzeit noch nicht erfolgt ist, kann über die 
frühere Wertentwicklung noch keine Aussage getroffen werden.

Die drei nachfolgend beispielhaft dargestellten Szenarien beruhen 
auf den im Rahmen der aufgestellten Fondskalkulation zu Grunde 
gelegten Wirtschaftlichkeitsdaten. Es werden die Aussichten der 
Rückzahlung des eingesetzten Kapitals und der erwarteten Erträge 
dargestellt.  Neben der prognostizierten Renditeerwartung („Mid 
Case-Szenario“) erfolgt eine Darstellung basierend auf abweichenden 
marktpreis bestimmenden Faktoren sowohl in negativer wie auch in 
positiver Hinsicht („Low Case- und Best Case-Szenario“; s. Grafik).

Da eine verlässliche Prognose auf Grund des Blind PoolCharakters 
der Beteiligung schwierig ist, muss abhängig von den zukünftig vorzu
nehmenden Investitionen mit erheblichen Abweichungen der Rück
zahlungen und Erträge für den Anleger gegenüber den dargestellten 
Szenarien und auch über diese Szenarien hinaus gerechnet werden.

6. Praktische Informationen

• Verwahrstelle des AIF ist die Asservandum Rechtsanwalts
gesellschaft mbH mit Sitz in Erlangen.

• Der Verkaufsprospekt sowie etwaige Nachträge hierzu, die vor
liegenden wesentlichen Anlegerinformationen und der Jahres
bericht in deutscher Sprache können bei der ZBI Fonds ma nage
ment AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen, kostenlos angefordert 
werden. Zusätzlich können diese Unterlagen auch im Internet 
unter www.zbikvg.de abgerufen werden. Dort sind auch weitere 
praktische Informationen, insbesondere der aktuelle Anteilspreis, 
verfügbar.

• Der Anleger erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 
Abs. 1 Nr. 2 EStG, sofern er als natürliche Person in Deutschland 
un beschränkt steuerpflichtig ist und seine Beteiligung an dem AIF 
im Privatvermögen hält. Die steuerlichen Rahmenbedingungen 
der Beteiligung werden in dem Verkaufsprospekt in Kapitel  10 
 aufgezeigt. Zur Klärung individueller steuerlicher Fragen wird die 
Beratung durch einen Steuerberater dringend empfohlen. Die 
Steuer vorschriften hinsichtlich des AIF können die persönliche 
Steuerlage des Anlegers beeinflussen.

• Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der KVG sind im 
Inter net unter www.zbikvg.de veröffentlicht. Hierzu zählen eine 
Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und 
Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die An
gabe der für die Zuteilung zuständigen Personen einschließlich 
der Angehörigen des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher 
ein gerichtet wird. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen 
von der KVG kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

• Die ZBI Fonds ma nage ment AG als KVG kann lediglich auf der 
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haft
bar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den 
einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

• Der AIF und die KVG sind in der Bundesrepublik Deutschland zu
gelassen und werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienst
leistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. 03. 2019.
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